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Vorlagen-Nr:

2016/0164/2.1-1
Beschlussvorlage

vom 10.05.2016
öffentliche Sitzung    

Federführend:
2.1 - Bauleitplanung

AZ:
Berichterstatter/-in: Frau Lo Cicero-Marenberg

Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.05.2016 Rat der Stadt Alsdorf

Bebauungsplan Nr.336 – Pommernstraße
a) Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen aus der 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr.336 – 
Pommernstraße
b) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr.336 – 
Pommernstraße

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung fasst folgenden Empfehlungsbeschluss für den Rat der 
Stadt Alsdorf:

Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt:

a) nach Prüfung der vorgebrachten Anregungen aus den öffentlichen  Auslegungen des 
Bebauungsplanes Nr.336 – Pommernstraße die von der Verwaltung dazu 
vorgelegten Beschlussentwürfe,

b) den Bebauungsplan Nr.336 – Pommernstraße als Satzung.
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Darstellung der Sachlage:

Plangebiet

Das Plangebiet (Anlage 1) des Bebauungsplanes Nr.336 – Pommernstraße befindet sich im 
Stadtteil Alsdorf-Ost am Standort der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule Gerhard-
Hauptmann-Schule. Die derzeit brach liegende Fläche ist überwiegend von Wohnbebauung 
umgeben. Im Westen verläuft die Liegnitzer Straße, im Norden grenzt das Plangebiet an die 
Pommernstraße. Nach Süden schließt sich das Gelände der Gemeinschaftsgrundschule 
(GGS) Alsdorf Kellersberg / Ost an, am südöstlichen Rand des Plangebietes grenzt das 
Gelände eines Tennisvereins an.

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1,0 ha.

Planerische Rahmenbedingungen

Regionalplan
Der Regionalplan (RP) stellt für die Fläche des Plangebietes „Allgemeinen Siedlungsbereich“ 
dar. 

Landschaftsplan
Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes II.

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan der Stadt Alsdorf (2004) stellt für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr.336 „Flächen für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Schule“ 
dar.
Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, der 
von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes darf jedoch die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes 
nicht beeinträchtigt werden. 
Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auf dem Wege der 
Berichtigung angepasst.

Bebauungsplan
Der Bebauungsplan Nr.336 – Pommernstraße überplant für das Plangebiet den räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 118 – 1.Änderung – Siedlung Ost (Anlage 2), 
der für das Plangebiet WA – „Allgemeines Wohngebiet“ mit Überlagerung „Flächen für den 
Gemeinbedarf“ festsetzt. Nach der Schließung der Gerhard-Hauptmann-Schule und im 
Zusammenhang mit dem bereits erfolgen Abriss des Gebäudes soll in diesem Bereich 
künftig eine Wohnnutzung entwickelt werden, die eine Überplanung des Bebauungsplanes 
118 - 1. Änderung erfordert.

Anlass und Ziel des Bebauungsplans

In seiner Sitzung vom 15.07.2010 beschloss der Rat der Stadt Alsdorf die Zusammenführung 
der Gerhart-Hauptmann-Schule und der Europahauptschule Johann-Heinrich-Pestalozzi am 
Schulstandort Pestalozzistraße, sowie die Auflösung der Gerhard-Hauptmann-Schule mit 
Ablauf des Schuljahres 2011/2012 (VL 2010/0573-3.3).
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In seiner Sitzung am 11.12.2012 beschloss der Rat der Stadt Alsdorf den Abriss des 
Schulgebäudes sowie die Entlassung der Gemeinschaftsschule Gerhard-Hauptmann-Schule 
aus der schulischen Nutzung. Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens beauftragt (VL 2012/0582).

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße ist es, nach Abriss des ehemaligen 
Schulgebäudes den Bereich für eine Folgenutzung zu aktivieren und Wohnbebauung in 
städtebaulich integrierter Lage zu schaffen. Damit wird für die Siedlung Ost ein 
Neubaugebiet angeboten, in dem junge Familien der Siedlung Ost in ihrem angestammten 
Stadtteil verbleiben können. Weiterhin wird eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen 
im Außenbereich bei gleichzeitiger Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur vermieden.

Die Größe des Plangebietes liegt bei ca. 1,0 ha. Gemäß § 13a BauGB darf ein 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt 
wird von insgesamt weniger als 20.000 qm. 

Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a BauGB können aufgestellt werden, wenn 
es sich um die Wiedernutzbarmachung von Flächen, eine Nachverdichtung oder andere 
vergleichbare Maßnahmen handelt. Erfasst werden insbesondere Bebauungspläne zur 
Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile. Das Gesetz zielt auf 
Gebiete, die im Zusammenhang bebaute Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB darstellen, auf 
innerhalb des Siedlungsbereiches befindliche brach gefallene Flächen oder Flächen, die aus 
anderen Gründen einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen.

Inhalt des Bebauungsplanentwurfs

Auf der frei werdenden Fläche der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule ist gemäß 
städtebaulichem Entwurf (Anlage 3) ein Wohngebiet mit mehrgeschossigem 
Generationenwohnen als auch Einfamilienhausbebauung geplant. 

Nach dem Investorenkonzept der GWG – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die 
StädteRegion Aachen GmbH ist im Plangebiet eine Wohnanlage bestehend aus 3 
Mehrfamilienhaustypen avisiert, die mit flexiblen Grundrissgestaltungen barrierefreien 
Wohnraum in unterschiedlichen Wohnungsgrößen vorsieht, überwiegend ausgelegt auf die 
Zielgruppe Senioren, teilweise jedoch auch passend für die Ansprüche von Familien. Die 
GWG hat die AWO als Mieter für eine erdgeschossige Altentagespflegeeinrichtung 
vorgesehen, so dass die altersgerechten Wohnformen noch zusätzlich mit sozialen 
Dienstleistungen flankiert werden. Vorgesehen ist eine qualitative, barrierefreie 
Mehrfamilienhausbebauung in zeitgemäßem Architekturstil nach hohen Energiestandards, 
die sich mit Ihrer Bauhöhenentwicklung am Umgebungsmaßstab orientiert und mit deren 
Umsetzung ein Beitrag zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung mit positiver Strahlkraft 
auch in die Umgebung eröffnet werden soll.

Im Westen des Plangebietes ist unter Anknüpfung an die dortigen Siedlungsstrukturen der 
„Liegnitzer Straße“ Familienwohnen in Form von freistehenden Einfamilienhäusern 
vorgesehen. Insgesamt sind entlang der Liegnitzer Straße fünf freistehende 
Einfamilienhäuser vorgesehen, so dass hier ein hochwertiges überschaubares Wohngebiet 
für junge Familien entsteht, in unmittelbarer Nähe zu vorhandenen Infrastruktureinrichtungen 
wie der Gemeinschaftsgrundschule Ost / Kellersberg, der Euregiobahn, oder etwa der Lage 
am „Mariapark“.
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Die Erschließung der Mehrfamilienhausbebauung erfolgt über eine verkehrsberuhigte 
Stichstraße, die von der nördlich gelegenen Pommernstraße ins Plangebiet geführt wird. Die 
geplante Erschließung sieht ebenfalls eine Platzfläche vor, die als Vorplatz zur bestehenden 
Gemeinschaftsgrundschule bzw. Turnhalle angelegt ist, Stellflächen und 
Aufenthaltsmöglichkeiten aufnimmt und darüber hinaus als Wendemöglichkeit zur 
Optimierung der Schülerbring- und abholverkehre dient. 

Für die bestehenden Nutzungen am östlichen Rand des Plangebietes, wie etwa durch den 
Tennisverein oder die vorhandenen Garagen, wird die bestehende Zufahrt in die 
Straßenplanung integriert.

Der Bebauungsplan Nr.336 – Pommernstraße (Anlage 4) mit den textlichen Festsetzungen 
(Anlage 5) und der Begründung (Anlage 6) ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Bisheriger Verfahrensverlauf

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Folgenutzung des ehemaligen 
Schulgeländes zu schaffen, beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung am 18.04.2013 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.336 – Pommernstraße – gemäß § 13a BauGB (VL 
2013/0175).

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 01.09.2015 (VL 2015/0282/2.1) 
wurde das Entwurfskonzept des Bebauungsplanes Nr.336 – Pommernstraße gebilligt und 
eine informelle Bürgerversammlung beschlossen. Diese fand am 30.09.2015 in der 
Grundschule Ost statt. In der Bürgerveranstaltung wurden von den Bürgern verschiedene 
Bedenken zum Bebauungsplan Nr.336 – Pommernstraße geäußert, insbesondere 
befürchteten die Anwohner eine Beeinträchtigung durch höhere Gebäude (Einsichtnahme, 
Verschattung, etc.), aber auch eine soziale Abwertung des Standortes durch eine 
Mehrfamilienhausbebauung, ebenso ging es um unterschiedliche verkehrliche Belange.

In der Folge wurde der Bebauungsplan Nr. 336 – Pommernstraße überarbeitet (siehe 
städtebaulicher Entwurf – Anlage 3). Die geplanten Mehrfamilienhäuser wurden auf der 
östlichen Seite des Plangebiets neu arrangiert, um so zugunsten der vorhandenen 
Bebauung an der Liegnitzer Straße dort niedrigere Gebäude in Form von Einfamilienhäusern 
vorzusehen. 

Im Ausschuss für Stadtentwicklung am 03.11.2015 (VL 2015/0404) wurde der geänderte 
Bebauungsplanentwurf gebilligt und beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 336 – 
Pommernstraße erneut den Bürgern vorzustellen. Die zweite informelle Bürgerversammlung 
fand am 19.01.2016 in der Grundschule Ost statt. Von den Bürgern wurden in der zweiten 
Informationsveranstaltung weitere Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 336 – 
Pommernstraße vorgetragen, insbesondere zur verkehrlichen Optimierung, die erneut 
seitens der Verwaltung aufgegriffen wurden und in die Planüberarbeitung eingeflossen sind. 

In seiner Sitzung am 16.02.2016 beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr.336 – Pommernstraße. Diese wurde in der 
Zeit vom 29.02.2016 bis 31.03.2016 durchgeführt.
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In der ersten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr.336 – Pommernstraße 
wurden folgende Anregungen vorgebracht (Übersicht siehe Anlage 7), der Bebauungsplan 
Nr.336 – Pommernstraße ist der Vorlage als Anlage 4 beigefügt.

Aufgrund geringfügiger redaktioneller Änderungen bzw. Anpassungen im Zuge der 
Konkretisierung der Planung war es formal erforderlich, den Bebauungsplan Nr. 336 – 
Pommernstraße gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen, in verkürzter Frist 
vom 18.04.2016 bis 29.04.2016. 

Im Einzelnen wurden folgende geringfügigen Anpassungen vorgenommen: Die öffentliche 
Verkehrsfläche wurde im nördlichen Teil der Planstraße um 0,25 m auf nunmehr 11,75 m 
verbreitert. Zudem wird die im WA1 max. zulässige III-Geschossigkeit durch differenzierte 
Höhen- und entwurfsangepasste Dachdefinitionen begrenzt.

A. Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen aus der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB – 
1. öffentliche Auslegung in der Zeit vom 29.02.2016 bis 31.03.2016:

Übersicht der Anregungen aus der 1. öffentlichen Auslegung (Anlage 7)

1. Bezirksregierung Arnsberg – Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, 
Schreiben vom 21.03.2016 (Anlage 8)

Seitens der Bezirksregierung Arnsberg werden keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber 
dem Bebauungsplan Nr. 336 – Pommernstraße geäußert. Das Plangebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße liegt über dem auf Steinkohle, Braunkohle und 
Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld „Maria“ im Eigentum der EBV GmbH. Das Plangebiet 
liegt des Weiteren über dem auf Erdwärme erteilten Erlaubnisfeld „Honigmann“ sowie über 
dem auf Kohlenwasserstoff erteilten Erlaubnisfeld „Rheinland“. Mit Einwirkungen an der 
Tagesoberfläche aus bergbaulichen Gewinnungstätigkeiten ist nicht mehr zu rechnen. Es 
sollte berücksichtigt werden, dass durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an 
der Tagesoberfläche zu erwarten sind. Darüber hinaus ist das Plangebiet derzeit nicht von 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus und damit verbundenen 
Grundwasserabsenkungen betroffen.

Stellungsnahme der Verwaltung

Die Aussagen der Bezirksregierung Arnsberg, bezüglich der Lage des Plangebietes über 
den genannten Bergwerks- und Erlaubnisfeldern, werden zur Kenntnis genommen und im 
Bebauungsplan Nr. 336 – Pommernstraße durch einen Hinweis berücksichtigt. 
Für den Abbau von Kohlenwasserstoffen (Fracking) wurden auf Landesebene großräumige 
Gebiete gebildet und entsprechende Erlaubnisse erteilt. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch 
keinerlei konkrete Maßnahmen. Für konkrete Untersuchungen zum Abbau von 
Kohlenwasserstoffen sind umfangreiche Genehmigungsverfahren, in Form von 
Betriebsplanzulassungsverfahren, erforderlich.
Die Aussagen zur Lage des Plangebietes im Einwirkungsbereich des früheren 
Steinkohlenbergbaus werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Folgender Hinweis wird in 
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die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße 
aufgenommen: 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße befindet sich im 
Einwirkungsbereich des ehemaligen Steinkohlenbergbaus. Durch einen Anstieg des 
Grubenwassers kann es zu Hebungen an der Tagesoberfläche kommen.“

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis 
und beschließt, folgenden Hinweis in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
336 – Pommernstraße aufzunehmen: 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße befindet sich im 
Einwirkungsbereich des ehemaligen Steinkohlenbergbaus. Durch einen Anstieg des 
Grubenwassers kann es zu Hebungen an der Tagesoberfläche kommen.“

2. Polizeipräsidium Aachen – KK44 Kommissariat Vorbeugung Städtebauliche 
Prävention, Schreiben vom 16.03.2016 (Anlage 9)

Das Polizeipräsidum Aachen äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße. Im Sinne der 
Kriminalprävention wird die hiesige Nutzungsmischung begrüßt, da sie zu einer Belebung zu 
unterschiedlichen Tageszeiten führe und daher die subjektive und objektive Sicherheit 
fördere. Im WA – Allgemeinen Wohngebiet sollte die räumliche Gestaltung der 
Außenbereiche so umgesetzt werden, dass soziale Interaktionen und Verantwortlichkeiten 
für die Umwelt im Vordergrund stehen. Damit entsteht „soziale Kontrolle“ und wirkt der 
Kriminaltiät entgegen. Hierzu werden Beispiele genannt (siehe Anlage 9). Weiter wird darauf 
verwiesen Angsträume, insbesondere für alte Menschen zu vermeiden. Bei den 
Außenanlagen sollte eine gute Ausleuchtung sowie eine gute Einsehbarkeit gewährleistet 
werden. Weitere Hinweise zu den Hochbauten, PKW-Stellflächen und Einbruchschutz 
wurden vorgetragen.

Stellungsnahme der Verwaltung
Die Hinweise des Polizeipräsidiums Aachen, bezüglich er Kriminalprävention, werden zur 
Kenntnis genommen. 
Der Außenbereich der Mehrfamilienwohnhäuser ist so geplant, dass ein offener und gut 
einsehbarer Platz als Vorfläche für die drei Wohnhäuser vorgesehen und für verschiedene 
Aktionen nutzbar ist. An dieser Stelle ist die „soziale Kontrolle“ gegeben. Bei der weiteren 
Anordnung der Gebäude und Stellplätze im Planentwurf wurde der Aspekt der Sicherheit 
ebenfalls adäquat berücksichtigt. 
Die weiterführenden Kriminalpräventionsmaßnahmen zu Hochbauten, Stellplätzen und 
Einbruchschutz sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes und können erst im 
Rahmen von Hochbauplanungen berücksichtigt werden. 

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis, 
den geltend gemachten Belangen wird damit adäquat Rechnung getragen, eine darüber 
hinausgehende Beschlussfassung ist nicht erforderlich.
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3. Polizeipräsidium Aachen – Direktion Verkehr, Schreiben vom 29.02.2016 
(Anlage 10)

Das Polizeipräsidum Aachen äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße, wenn das Plangebiet unter 
Beachtung der einschlägigen Vorschriften (StVO und RASt) an das öffentliche Straßennetz 
angebunden wird.

Stellungsnahme der Verwaltung
Die für den Bebauungsplan Nr. 336 – Pommernstraße vorgesehene Erschließung erfolgt für 
die westlich geplante Einfamilienhausbebauung über die bereits vorhandene Liegnitzer 
Straße. Die Erschließung der Mehrfamilienhausbebauung erfolgt über eine Stichstraße, die 
von der Pommernstraße nach Süden abzweigt. Die Breite der im Bebauungsplan Nr. 336 – 
Pommernstraße festgesetzten Verkehrsflächen berücksichtigt die Vorschriften der Richtlinie 
zur Anlage von Stadtstraßen (RASt) und ist für einen Ausbau als Mischverkehrsfläche mit 
Parkständen im Straßenraum geeignet. Zur Optimierung der Verkehrsabläufe wurden eine 
platzartige Wendemöglichkeit sowie die Fußgängerbewegungsräume (Schüler) in 
besonderem Maße berücksichtigt. Die detaillierte Ausbauplanung sowie die Einhaltung der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) sind jedoch nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Erschließung zur Kenntnis, den geltend gemachten Belangen wird damit adäquat Rechnung 
getragen, eine darüber hinausgehende Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

4. EBV GmbH, Schreiben vom 21.03.2013 (Anlage 11)

Die EBV GmbH äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße innerhalb der EBV-
Berechtsame Steinkohle liegt, eine Kennzeichnung nach § 9 (5) 2 BauGB jedoch nicht 
erforderlich ist. 

Stellungsnahme der Verwaltung
Der Hinweis der EBV GmbH wird zur Kenntnis genommen. Von einer Kennzeichnung nach § 
9 (5) 2 BauGB im Bebauungsplan wird abgesehen.

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis, 
den geltend gemachten Belangen wird damit adäquat Rechnung getragen, eine darüber 
hinausgehende Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

5. LVR - Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement, Schreiben vom 07.03.2016 
(Anlage 12)

Der Landschaftsverband Rheinland äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Stellungsnahme nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und 
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nicht für das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn gilt. Deshalb wird darum 
gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen.

Stellungsnahme der Verwaltung
Die Hinweise bezüglich der gesondert einzuholenden Stellungnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. Das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und das Rheinische Amt für 
Bodendenkmalpflege in Bonn sind gleichzeitig am Verfahren beteiligt worden. Es wurden 
keine Anregungen vorgetragen.

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis, 
den geltend gemachten Belangen wird damit adäquat Rechnung getragen, eine darüber 
hinausgehende Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

A. Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen aus der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB – 
2. verkürzte, öffentliche Auslegung in der Zeit vom 18.04.2016 bis 29.04.2016:

Übersicht der Anregungen aus der 2. verkürzten, öffentlichen Auslegung (Anlage 13)

1. Regionetz GmbH, Schreiben vom 13.04.2016 (Anlage 14)

Die Regionetz GmbH äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Planung. 
Bezüglich einer Erdgasversorgung des Plangebietes wird mitgeteilt, dass eine Erweiterung 
des Netzes unter dem Vorbehalt einer positiven Wirtschaftlichkeit zum Zeitpunkt der 
Erschließung steht. 
Bestehende Versorgungs- und Anschlussleitungen sind entsprechend der Richtlinien zu 
sichern und die Mindestabstände sind einzuhalten. Bei Baumpflanzungen im Trassenbereich 
von Versorgungsleitungen müssen seitens des Veranlassers Schutzmaßnahmen erfolgen 
und durch Anpassung der Straßenkappen entstehende Kosten sind vom Veranlasser zu 
tragen. Bestandspläne können über die Internetplanauskunft eingesehen werden.

Stellungsnahme der Verwaltung
Die Hinweise der Regionetz GmbH werden zur Kenntnis genommen. Die geltend gemachten 
Belange sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes und werden im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens sowie der Straßenausbauplanung berücksichtigt und ggfs. 
erforderliche Verlegung bzw. Leitungssicherungen mit dem Träger abgestimmt. 

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis; 
die Belange der Regionetz GmbH werden bei der Straßenausbauplanung abgestimmt und 
berücksichtigt.

2. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 20.04.2016 (Anlage 15)

Die Deutsche Telekom Technik GmbH äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber 
der Planung. Bezüglich einer Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikations-
infrastruktur ist die Verlegung neuer Leitungen einer Prüfung vorbehalten. Zwecks 
Koordination wird darum gebeten, bekannte Maßnahmen Dritter im Bereich des 
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Plangebietes dem Unternehmen mitzuteilen. Darüber hinaus wird darum gebeten 
mindestens drei Monate vor Baubeginn der Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen mit 
der Deutschen Telekom Technik GmbH in Verbindung zu setzten.

Stellungsnahme der Verwaltung
Die Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH werden zur Kenntnis genommen. Die 
geltend gemachten Belange sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes und werden 
auf Ebene der Ausführungsplanung berücksichtigt.

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Alsdorf  nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis; die 
Belange der Deutschen Telekom Technik GmbH werden bei der Straßenausbauplanung 
abgestimmt und berücksichtigt.

3. Enwor GmbH, Schreiben vom 27.04.2016 (Anlage 16)

Die Enwor GmbH äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Planung. Es wird 
darauf hingewiesen, dass im südlichen Bereich von der Liegnitzer Straße aus zwei 
Anschlussleitungen für das Turnhallengebäude und die Schule liegen. Diese müssen im 
Bestand gesichert werden. Daher wird eine Ausweisung eines 4,00 m breiten 
Schutzschreifens für jede der beiden Leitungen beantragt.

Stellungsnahme der Verwaltung
Die Hinweise der Enwor GmbH zur Lage der Anschlussleitungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Anschlussleitung für das Turnhallengebäude und die Schule sollen zukünftig 
in die neu geplante Fußwegeverbindung zwischen Liegnitzer Straße und Turnhalle bzw. 
Schule verlegt werden. 
Mit der Festsetzung dieser Flächen als ‚Straßenverkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung‘ bzw. ‚Fläche für den Gemeinbedarf‘ ist eine Kennzeichnung gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB nicht erforderlich.

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Alsdorf nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis; den geltend 
gemachten Belangen wird damit adäquat Rechnung getragen, eine darüber hinausgehende 
Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

4. Städteregion Aachen – A70 – Umweltamt, Allgemeiner Gewässerschutz, 
Schreiben vom 28.04.2016 (Anlage 17)

Die Städteregion Aachen äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Planung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Schmutzwässer in die öffentliche Kanalisation eingeleitet 
werden müssen. Darüber hinaus dürfen keine dauerhaften Hausdrainagen betrieben werden 
und Keller bzw. Gründungen müssen entsprechend der Grund- und 
Schichtenwasserverhältnisse geplant und ausgeführt werden. Des Weiteren wird seitens der 
Städteregion darauf hingewiesen, dass bei einer thermischen Nutzung des Erdbereiches 
oder des Grundwassers eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren 
Wasserschutzbehörde zu beantragen ist.  

Stellungsnahme der Verwaltung
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Die Hinweise der Städteregion Aachen zum allgemeinen Gewässerschutz werden zur 
Kenntnis genommen. Das Schmutzwasser wird innerhalb des Plangebietes in das 
vorhandene öffentliche Mischwasserkanalsystem geleitet. 
Die weiteren  geltend gemachten Belange sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes 
und werden auf Ebene der Ausführungsplanung berücksichtigt.

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Alsdorf nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis; den geltend 
gemachten Belangen wird damit adäquat Rechnung getragen, eine darüber hinausgehende 
Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

5. WVER – Wasserverband Eifel-Rur, Schreiben vom 28.04.2016 (Anlage 18)

Der Wasserverband Eifel-Rur äußert keine grundsätzlichen Bedenken zum Planverfahren. In 
Anlehnung an das Schreiben vom 30.03.2016 (Anlage 19) bestehen keine Bedenken, wenn 
durch die Verbreiterung der Verkehrsfläche von 0,25 m auf 11,75 m der Versiegelungsgrad 
nicht erhöht wird.

Stellungnahme der Verwaltung:
Der Hinweis auf das Schreiben vom 30.03.2016 sowie zur Mehrversiegelung wird zur 
Kenntnis genommen. Da es sich beim Plangebiet um die Fläche der ehemaligen 
Hauptschule Ost handelt, die zum größten Teil durch Gebäude und Schulhof versiegelt war, 
wird durch die  geringfügige Straßenverbreiterung keine gravierende Mehrversiegelung 
entstehen. Die Flächenbilanz zwischen Schulnutzung und Wohnnutzung zeigt auf, dass die 
Versiegelungsrate der Wohnnutzung unter der der ehemaligen Schulnutzung liegt.

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Alsdorf nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis; den geltend 
gemachten Belangen wird damit adäquat Rechnung getragen, eine darüber hinausgehende 
Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

6. ASEAG, Mail vom 28.04.2016 (Anlage 20)

Die ASEAG äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Planung. Sie weist 
darauf hin, dass die Erreichbarkeit des Plangebietes durch den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ausreichend sichergestellt ist.

Stellungnahme der Verwaltung:
Das Plangebiet wird mit den Buslinien 28 – AL 1 – und AL 4 über die Eschweilerstraße 
erreicht. Zusätzlich fährt die Buslinie AL 3 bis zur Siedlung Ost Kirche. Damit ist das 
Plangebiet ausreichend an den ÖPNV angebunden.

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Alsdorf nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis; eine 
darüber hinausgehende Beschlussfassung ist nicht erforderlich.
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Darstellung der Rechtslage:

Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße ist das Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der zur Zeit 
gültigen Fassung.

Mit einer zulässigen Grundfläche von ca. 6.000 qm liegt der Anteil der versiegelten Fläche 
weit unter 20.000 qm, so dass die Voraussetzungen des § 13 a Abs. 1 Nr. 1 erfüllt sind.
Mit der Durchführung des Planverfahrens auf der Grundlage des § 13 a BauGB - 
Bebauungspläne der Innenentwicklung - wird auf eine Beschleunigung des Verfahrens 
abgezielt. Das beschleunigte Verfahren ermöglicht als Planungserleichterung u.a. auch den 
Verzicht auf eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, auf den Umweltbericht nach § 2a, auf 
Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind sowie auf die Eingriffsregelung.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Mit der Aufgabe der Schulnutzung am Standort der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule, 
sowie dem Abriss des Gebäudes wird das ca. 1,0 ha große Grundstück für eine Vermarktung 
frei. Die daraus gewonnenen Einnahmen fließen in die Konsolidierung des städtischen 
Haushaltes ein. 

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Das geplante Vorhaben ist eine Maßnahme der behutsamen Innenentwicklung durch die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen. Mit der beabsichtigten Bebauung werden Wohnflächen 
geschaffen, ohne zusätzliche Freiräume in Anspruch zu nehmen. Die Nachfrage nach 
Wohnbauland in diesem Gebiet wird bei gleichzeitig verbesserter Inanspruchnahme der 
vorhandenen Infrastruktur kompensiert.
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Der Bürgermeister 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM  
BEBAUUNGSPLAN NR. 336 

– Pommernstraße –

Stadt Alsdorf 

FG 2.1 – Bauleitplanung 
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Bebauungsplan Nr. 336 Textliche Festsetzungen 
- Pommernstraße - 

2 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM 
BEBAUUNGSPLAN NR. 336 

– Pommernstraße –

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 BauGB) 

1. Nutzungsbeschränkungen
(gemäß § 1 Abs.5 BauNVO i. V. mit § 1 Abs. 9 BauNVO bzw. gemäß § 9 BauGB)

1.1  Von den nach § 4 Abs.2 BauNVO in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 
dieses Bebauungsplanes grundsätzlich zulässigen Nutzungen sind Anlagen für 
sportliche Zwecke nicht zulässig. 

1.2  Von den nach § 4 Abs.3 BauNVO in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 
dieses Bebauungsplanes ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen 
nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. dem zweiten Abschnitt  BauNVO)

2.1  Grundflächenzahl 

Die nach § 19 Abs.4, Satz 2 BauNVO zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl 
(GRZ) für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO ist in dem Allgemeinen Wohngebieten WA 2 dieses 
Bebauungsplanes bis zu 25 von Hundert zulässig. 

2.2  Höhe baulicher Anlagen 
Für das in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und  WA 2 festgesetzte Maß der 
baulichen Nutzung ergeben sich in Abhängigkeit von der Zahl der Vollgeschosse und 
unterschiedlicher Dachformen folgende Höchstmaße: 

II Vollgeschosse III Vollgeschosse 
Satteldach 
(SD) 

TH 
FH 

-
9,00 m

TH 
FH 

- 
11,00 m 

Pultdach 
(PD) 
Zeltdach 
(ZD) 
Flachdach 
(FD) 

TH 
FH 

5,50 m
9,00 m

TH 
FH 

8,50 m 
11,00 m 

Bezugshöhe ist die Höhe der fertig ausgebauten, an das Grundstück angrenzenden 
Verkehrsfläche (Oberkante Verkehrsfläche) in Höhe der Mitte der überbaubaren 
Grundstücksfläche. Es gilt jeweils die Grenzseite, von der das Grundstück 
angefahren wird. 

2.3   Bei Satteldächern ergibt sich die maximale Firsthöhe (FH) aus der Differenz 
zwischen der Oberkante Dachhaut des Firstes und der Bezugshöhe. 

   Bei Pultdächern ergibt sich die maximale Traufhöhe aus der Differenz zwischen der 
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Schnittlinie der Außenfläche der traufseitigen Außenwand mit der Oberkante 
Dachhaut und dem Bezugspunkt. Die Firsthöhe entspricht der Differenz zwischen 
dem hochseitigen Dachabschluss und der Bezugshöhe. 

   Bei Zeltdächern ergibt sich die maximale Traufhöhe aus der Differenz zwischen der 
Schnittlinie der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut und der Bezugshöhe. Die 
Firsthöhe entspricht der Differenz zwischen dem Hochpunkt des Daches und der 
Bezugshöhe. 

   Bei Flachdächern ergibt sich die maximale Traufhöhe aus dem Dachabschluss des 
obersten Vollgeschosses. Die maximale Firsthöhe entspricht dem obersten 
Dachabschluss eines Staffelgeschosses. Das Staffelgeschoss muss dabei allseitig 
um mindestens 1,50 m gegenüber dem darunterliegenden Geschoss zurückspringen. 

2.4 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist eine maximale Sockelhöhe bis 
höchstens 0,50 m einzuhalten (festgesetzt als Abstandsmaß von Oberkante 
anbaufähiger Verkehrsfläche bis Oberkante Erdgeschoss-Fußboden). 

2.5 In dem mit offener Bauweise festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet WA 2 dieses 
Bebauungsplanes sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.  

3. Errichtung von Nebenanlagen
(gemäß § 14 BauNVO)

3.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO im 
Bereich der Vorgärten (Grundstücksfläche zwischen Verkehrsfläche und 
straßenseitiger Gebäudeflucht) mit Ausnahme von Müllbehältern nicht zulässig. 

4. Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten
(gemäß § 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)

4.1   Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 dieses Bebauungsplanes sind maximal zwei 
Wohnungen je Hauseinheit (Einfamilienhaus bzw. Doppelhaushälfte) zulässig.  

5. Garagen und Stellplätze
(gemäß § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

5.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 dieses Bebauungsplanes ist vor den Garagen eine 
Vorstellfläche von mindestens 5,0 m Tiefe zur öffentlichen Verkehrsfläche hin 
einzuhalten. 

6. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB i.V.m. dem dritten Abschnitt der BauNVO)

6.1 Gemäß § 9(1)Nr.2 BauGB in Verbindung mit § 23(3) BauNVO ist ein Überschreiten 
der Baugrenzen durch Balkone im WA 1 ab dem I. Obergeschoss bis zu 2,5 m 
zulässig. 
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B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW) 
 

7. Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen  
 (gemäß § 86 Abs.4 BauO NW i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.2 und 4 BauGB) 
 
7.1  Folgende Dachneigungen sind für die einzelnen Dachformen zulässig: 

  
Satteldach (SD) 30 - 35°
Pultdach (PD) 5 - 25°
Zeltdach (ZD) 15 - 25°
Flachdach (FD) 0 -   5°

 
7.2 Bei der Errichtung von Doppelhäusern sind die straßenseitige Traufhöhe und 

Dachneigung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze aufeinander abzustimmen.  
 
7.3 Entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind nur Hecken als Einfriedungen 

zulässig. Bei Heckenpflanzungen kann in die Hecke eine offene Zaunkonstruktion aus 
Metall oder Drahtgeflecht integriert sein, die zur Straße nicht sichtbar ist. Bei der 
Errichtung der offenen Zaunkonstruktion ist eine 10 cm hohe Querungszone für 
Kleintiere im Bodenbereich freizuhalten. Als Heckenpflanzen sind Sträucher 
nachstehender Art zu pflanzen: 
 
Pflanzliste Hecken: 
 
 Carpinus betulus   Hainbuche 
 Crataegus monogyna   Weißdorn 
 Fagus sylvatica   Buche 
 Ligustrum vulgare   Liguster 

 
 
8. Beseitigung von Niederschlagswasser 
 (gemäß § 51a Abs. 3 LWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

 
8.1 Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt innerhalb des 

Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes über einen neu zu verlegenden 
Mischwasserkanal, der an das vorhandene Kanalsystem anzuschließen ist.   

 
8.2 Private befestigte Flächen wie Erschließungswege, Stellplätze und Stellplatzzufahrten 

sind innerhalb des Plangebietes unter der Verwendung wasserdurchlässiger 
Bodenaufbauten und Bodenbeläge gemäß § 5 Abs. 1 der 
Entwässerungsgebührensatzung der Stadt Alsdorf herzustellen.  
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C. HINWEISE 
 
 9. Hecken 

Bei Heckenpflanzung ist das Nachbarschaftsrecht NW zu berücksichtigen.  
 
10. Bergbau 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 336  – Pommernstraße - befindet sich 
im Einwirkungsbereich des ehemaligen Steinkohlenbergbaus. Durch einen Anstieg 
des Grubenwassers kann es zu Hebungen an der Tagesoberfläche kommen.  

 
11. Denkmalschutz 

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist die Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde oder der LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 
Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 
02425/9039-199 unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind 
zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR – Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
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1. Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 336 - Pommernstraße - wird auf der Grundl age 
des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), in der zurzeit gültigen 
Fassung durchgeführt. 
Da der Bebauungsplan Nr. 336 das Ziel verfolgt, ein zurzeit als "Fläche für den 
Gemeinbedarf" festgesetztes Gebiet einer neuen städtebaulichen Entwicklung zuzufühll"en, 
handelt es sich im hiesigen Planverfahren um die Wiedernutzbarmachung von Flächen , so 
dass im hiesigen Bebauungsplanverfahren § 13a BauGB Anwendung findet. 
Gemäß § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan im so genannten beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden, wenn das Verfahren der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung dient und die zulässige 
Grundfläche im Sinne des§ 19 Abs. 2 BauNVO nicht mehr als 20.000 m2 beträgt(§ 13a (1) 
Nr. 1 BauGB). 

Aufgrund der Größe des Plangebietes von ca. 1,0 ha wird der Grenzwert der zulässigen 
Grundfläche von 20.000 m2 nicht überschritten. Mit dem Bebauungsplan Nr. 3336 -
Pommernstraße wird ein Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 118 - 1. Änderung -
Siedlung Ost- überplant Der Bebauungsplan Nr. 336 soll Baurecht für Wohnbebauung auf 
einer zurzeit als "Fläche für Gemeinbedarf" festgesetzten Fläche schaffen. lnfolge dessen 
verfolgt der BP 336 das Ziel die Fläche als WA - Allgemeines Wohngebiet- um zu nutzen , so 
dass zusätzliche Baugrundstücke im Innenbereich bereitgestellt werden können, was dem 
vom Gesetzgeber vorgegebenem Leitbild der Innenentwicklung entspricht. 
Auch werden durch das Baugebiet keine ausgewiesenen Schutzgebiete beeinträchtigt. Des 
Weiteren besteht keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Somit 
kann das Bebauungsplanverfahren gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden. Entsprechend gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 
2a BauGB kann demnach verzichtet werden . Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
entfällt. 
Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, ohne dass es eines gesonderten Verfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes bedarf. Der Flächennutzungsplan, dessen entgegenstehende 
Darstellungen mit lnkrafttreten des Bebauungsplanes hinfällig werden , wird dann im Wege 
einer Berichtigung angepasst. 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Alsdorf-Ost am Standort der ehemaligen 
Gemeinschaftshauptschule Gerhart-Hauptmann-Schule. Die derzeit brach liegende Fläche 
ist überwiegend von Wohnbebauung umgeben. Im Westen verläuft die Liegnitzer Straße, im 
Norden grenzt das Plangebiet an die Pommernstraße. Nach Süden schließt sich das 
Gelände der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Alsdorf Kellersberg I Ost an, am 
südöstlichen Rand des Plangebietes grenzt das Gelände eines Tennisvereins . 

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1,0 ha. 
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3. Planerische Rahmenbedingungen 

Regionalplan 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln , Teilabschnitt Aachen (Rechtskraft 07/2003) 
ist der Änderungsbereich als "Allgemeiner Siedlungsbereich" (ASS) dargestellt. 
Landschaftsplan 
Das · Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes II 
"Baesweiler-Aisdorf-Merkstein". 

Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Alsdorf (2004) stellt für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 336 "Flächen für den Gemeinbedarf" mit der Zweckbestimmung 
"Schule" dar. 
Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, der 
von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes darf jedoch die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes 
nicht beeinträchtigt werden . 
Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auf dem Wege der 
Berichtigung angepasst. Die Berichtigung erfolgt unverzüglich nach lnkrafttreten des 
Bebauungsplans. Sie beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung . 

Bebauungsplan 
Der Bebauungsplan Nr.336 - Pommernstraße überplant den räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 118 - 1.Änderung - Siedlung Ost, der für das Plangebiet WA -
"Allgemeines Wohngebiet" mit Überlagerung "Flächen für den Gemein bedarf" festsetzt. 

4. Anlass und Ziel der Planung 

ln seiner Sitzung vom 15.07.2010 beschloss der Rat der Stadt Alsdorf die Zusammenführung 
der Gerhart-Hauptmann-Schule und der Europahauptschule Johann-Heinrich-Pestalozzi am 
Schulstandort Pestalozzistraße, sowie die Auflösung der Gerhart-Hauptmann-Schule mit 
Ablauf des Schuljahres 2011/2012. 
Des Weiteren beschloss der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 11 .12.2012 den 
Abriss des Schulgebäudes sowie die Entlassung der Gemeinschaftsschule Gerhart
Hauptmann-Schule aus der schulischen Nutzung. Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der 
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens beauftragt. 
Ziel des Bebauungsplanes Nr. 336 - Pommernstraße ist es, nach Abriss des ehemaligen 
Schulgebäudes den Bereich wieder einer städtebaulich geordneten Entwicklung zuzuführen. 
Aufgrund der integrierten Lage ist es beabsichtigt, das ehemalige Schulgelände zu einem 
Wohngebiet zu entwickeln . Damit wird für die Siedlung Ost ein Neubaugebiet für Senioren
und Familienwohnen angeboten. Weiterhin wird eine zusätzliche Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich bei gleichzeitiger Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur 
vermieden. 
Um die planungsrechtlichen Vorrausetzungen für die Folgenutzung des ehemaligen 
Schulgeländes zu schaffen, beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung am 18.04.2013 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 336 - Pommernstraße - gemäß § 13a BauGB. 
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Es ist beabsichtigt, die frei werdende Fläche zu einem Wohngebiet zu entwickeln, in dem im 
östlichen Teil des Plangebietes mehrgeschossiger Wohnungsbau entstehen soll. Insges amt 
sind drei mehrgeschossige (max. 111 -geschossig) Wohngebäude geplant, die so angeor dnet 
sind, dass im Innenbereich zwischen den Wohngebäuden ein "halböffentlicher" hochwertiger 
Wohnhof entsteht, der sich zum offenen Landschaftsraum hin öffnet. Dieser soll zukünftig als 
Aufenthalts- und Treffpunkt für das neue Quartier dienen. 

Nach dem Investorenkonzept der GWG - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft fü r die 
StädteRegion Aachen GmbH ist im Plangebiet eine Wohnanlage bestehend au s 3 
Mehrfamilienhaustypen avisiert, die mit flexiblen Grundrissgestaltungen barrierefreien 
Wohnraum in unterschiedlichen Wohnungsgrößen vorsieht, überwiegend ausgelegt auf die 
Zielgruppe Senioren, teilweise jedoch auch passend für die Ansprüche von Familien. Die 
GWG hat die AWO als Mieter für eine erdgeschossige Altentagespflegeeinricht ung 
vorgesehen , so dass die altersgerechten Wohnformen noch zusätzlich mit sozia len 
Dienstleistungen flankiert werden . Vorgesehen ist eine qualitative, barrieref reie 
Mehrfamilienhausbebauung in zeitgemäßem Architekturstil nach hohen Energiestanda rds, 
die sich mit Ihrer Bauhöhenentwicklung am Umgebungsmaßstab orientiert und mit deren 
Umsetzung ein Beitrag zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung mit positiver Strahlkraft 
auch in die Umgebung eröffnet werden soll. 

Im Westen des Plangebietes ist unter Anknüpfung an die dortigen Siedlungsstrukturen der 
"Liegnitzer Straße" Familienwohnen in Form von freistehenden Einfamilienhäusern 
vorgesehen. Insgesamt sind entlang der Liegnitzer Straße fünf freistehende 
Einfamilienhäuser vorgesehen., so dass hier ein hochwertiges überschaubares Wohngebiet 
für junge Familien entsteht, in unmittelbaren Nähe zu vorhandenen Infrastruktureinrichtungen 
wie der Gemeinschaftsgrundschule Ost I Kellersberg, der Euregiobahn, oder etwa der Lage 
am "Mariapark" . 

5. Planinhalt und Abwägung 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 3 
BauGB werden folgende Festsetzungen in den Bebauungsplan Nr. 336 - Pommernstraße -
aufgenommen: 
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Art der baulichen Nutzung 

Art der Nutzung 
WA 1 - Allgemeines WA 2 - Allgemeines 

Wohngebiet Wohngebiet 

Bauweise o- offen o- offen 

Maß der baulichen Nutzung 

Geschossigkeit 111 II 

Grundflächenzahl 0,4 0,4 

Geschossflächenzahl 1,2 0,8 

Höchstmaß Firsthöhe 11,0 9,0 

Zulässiger Haustyp - ED - Einzel- und 
Doppelhäuser 

5.1 Art der Nutzung 
Die Festsetzungen der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und 2 folgen dem Planungsziel an 
diesem Standort mehrgeschossiges Generationenwohnen als auch Familienwohnformen 
(Einzel- und Doppelhäuser) in integrierter Lage sowie ausgezeichneter Anbindung an 
vorhanden Infrastruktureinrichtungen wie der Gemeinschaftsgrundschule Ost I Kellersberg, 
der Euregiobahn, oder etwa der Lage am "Mariapark" zu schaffen und so der ungebrochen 
hohen Nachfrage an Wohnraum Rechnung zu tragen. 
Uni den angestrebten Gebietscharakter zu sichern, werden von den nach § 4 Abs. 2 
BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet ·grundsätzlich zulässigen Nutzungen Anlagen für 
sportliche Zwecke ausgeschlossen. Um ungewollte Beeinträchtigungen im Baugebiet zu 
vermeiden werden zudem die nach § 4 Abs. 3 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Betriebe des Beherbergungswesens, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. Der Ausschluss der 
genannten Nutzungen dient insbesondere einer dem Ortsbild angemessenen Bebauung des 
Plangebietes. Das Erscheinungsbild der oben aufgeführten Nutzungen entspricht nicht der 
für diese Lage städtebaulich beabsichtigten Bau- und Nutzungsstruktur. Für die 
ausgeschlossenen Nutzungen sind geeignetere Standorte an anderen Stellen im Stadtgebiet 
in ausreichender Zahl vorhanden. Zudem sind Tankstellen oftmals mit einem hohen 
Kundenverkehr - auch in den Abend- und Nachtstunden - verbunden. 

5.2 Maß der Nutzung 
Zur Schaffung eines homogenen städtebaulichen Erscheinungsbildes und zur 
Gewährleistung einer dem Standort entspr.echenden Verdichtung, die gesamtstädtisch einen 
schonenden Umgang mit Grund und Boden sicherstellt, wird die dichtebestimmende 
Grundflächenzahl (GRZ) im "Allgemeinen Wohngebiet" entsprechend der in der BauNVO 
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vorgegebenen Obergrenze mit 0,4 und die Geschossflächenzahl (GFZ) mit 0,8 bzw. 1,2 als 
Höchstmaß festgesetzt. Damit ist zum einen ein schonender Umgang mit Grund und Boden 
gewährleistet, zum anderen bieten die Festsetzungen gute Ausnutzungsmöglichkeiten der 
Fläche, was die Vermarktungschancen erhöht. 
Im WA 2 ist ferner geregelt, dass die nach § 19 Abs . 4 Satz 2 BauNVO zuläs-sige 
Überschreitung der Grundflächenzahl für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nur 
25 v.H betragen darf. Mit der Einschränkung soll eine geringere Versiegelung des 
Plangebietes in diesem Bereich erreicht werden. Gleichzeitig wird eine gute Durchgrünung 
des Gebietes gewährleistet. 
Um die Höhenentwicklung baulicher Anlagen im Geltungsbereiches Bebauungsplanes Nr. 
336 zu steuern, werden im nördlichen Bereich des Plangebietes (WA 1) maximal drei 
Vollgeschosse festgesetzt. ln diesem Beriech ist die umliegende BestandsbebaLJung 
überwiegend durch mehrgeschossigen Mietswohnungsbau geprägt. Somit wird die 
Geschossigkeit der Umgebung aufgegriffen. 
Die zulässigen Gebäudehöhen werden abhängig von der Dachform und von der 
Geschossigkeit differenziert. Während für das Satteldach lediglich Firsthöhen (11, Om) 
festgesetzt werden, werden sowohl für Pult- als auch für Flach- und Zeltdächer sowohl Trauf
(8,5m) als auch Gesamthöhen (11,0m) normiert, was für ein homogenes städtebauliches 
Erscheinungsbild sorgen soll. Gleichzeitig werden mit den unterschiedlichen Dachformen, in 
Verbindung mit den jeweiligen Trauf- und Firsthöhen, aber auch eine zeitgemäße Architektur 
und hohe Flexibilität in der Grundrissgestaltung ermöglicht. 
Im Gegensatz zum 'östlichen Bereich des Plangebietes ist die Siedlungsstruktur des 
westlichen Bereiches durch Einzel- und Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen 
geprägt. Daher werden, analog zur Bestandsbebauung, für das Allgemeine Wohngebiet WA 
2 Einzel- und Doppelhäuser mit maximal 2 Vollgeschossen festgesetzt, so dass sich die 
geplante Arrondierung in den Bestand einfügt. Des Weiteren wird die Firsth<;)he bei 
Satteldächern auf maximal 9,0m festgesetzt. Dagegen werden für Pult- als auch für Flach
und Zeltdächer sowohl Trauf- (5,5m) als auch Gesamthöhen (9,0m) normiert. Diese 
Festsetzungen dienen ebenfalls der Gewährleistung eines städtebaulich homogenen 
Erscheinungsbildes. Allerdings sind dennoch, entsprechend zu den Festsetzungen im WA 1 
zeitgemäße architektonische Bauformen sowie eine hohe Flexibilität in · der 
Grundrissgestaltung möglich. 

5.3 Bauweise 
Die ortstypische Bauweise der Umgebung ist o - offene Bauweise, daher wird für die 
Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 offene Bauweise festgesetzt, um die ortstypische 
Bauweise innerhalb des Plangebietes fortzuführen . Zugleich wird auch eine Durchgrünung 
und Vernetzung des Gebietes ermöglicht und insbesondere innerhalb des 
Generationenwohnens können ansprechende Gärten angelegt werden, die eine hohe 
Aufenthaltsqualität versprechen. 
Des Weiteren ist eine Überschreitung der Baugrenzen mit Balkonen ab dem 1. 
Obergeschoss zulässig. Dies ermöglicht die Größe der Baufenster dahingehend 
festzusetzen, dass der raumprägende Gebäudekörper so zu errichten ist, dass die 
städtebaulich relevanten und beabsichtigten Raumkanten eingehalten werden. Gleichzeitig 
ist allerdings noch genügend Flexibilität gegeben, Balkone, die nicht raumprägend wirken, so 
anzuordnen, dass eine gute Ausnutzbarkeit und Grundrissgestaltung möglich ist. 

7/12 



5.4 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 wird die höchstzulässige Zahl der Wohnungen je 
Einzelhaus auf höchstens zwei Wohnungen beschränkt. Diese Festsetzung verhindert eine 
übermäßige Verdichtung der Bebauung und gewährleistet somit den 
Einfamilienhauscharakter der Siedlung. Zudem werden durch die Festsetzung ein erhC>htes 
Verkehrsaufkommen sowie ein erhöhter Stellplatzbedarf vermieden. 

5.5 Errichtung von Nebenanlagen 
Zur Sicherung der städtebaulichen und gestalterischen Ordnung im Gebiet sindl im 
Allgemeinen Wohngebiet WA 2 Nebenanlagen im Sinne des§ 14 BauNVO im Bereich der 
Vorgärten (Grundstücksfläche zwischen Verkehrsfläche und Straßenseitiger Gebäudeflucht) 
mit Ausnahme von Müllbehältern unzulässig. Diese dürfen ausschließlich in den seitlichen 
Abstandsflächen bis zur straßenseitigen Gebäudeflucht und im rückwertigen Gartenbereich 
aufgestellt werden. 

5.6 Garagen und Stellplätze 
Die Festsetzung einer S,O m tiefen Garagenvorstellfläche im WA 2 dient zum einen der 
Reduzierung des ruhenden Verkehrs im Straßenraum, da auf diese Weise ein zweiter, 
ausreichend großer Stellplatz auf dem Grundstück selbst vorhanden ist. Zum anderen wird 
mit einer S,O m tiefen Vorstellfläche vermieden, dass größere Fahrzeuge über die 
Grundstücksgrenze in den Straßenraum hereinragen und dort ein Risiko für den fließenden 
PKW-Verkehr oder Fußgänger und Radfahrer darstellen. 

5. 7 Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen 
Die gestalterischen Festsetzungen dienen dem Ziel, gestalterische Ausreißer und 
Unregelmäßigkeiten mit Negativwirkung im städtebaulichen Maßstab zu minimieren und ein 
homogenes Erscheinungsbild zu schaffen. Für alle Baufenster werden die Dachformen und 
Dachneigungen vorgegeben. Dabei sind für Satteldächer Dachneigungen zwischen 30° und 
3So, für Pult- und Zeltdächer Dachneigungen zwischen so und 2So und für Flachdächer 
Neigungen bis zu so zugelassen. 
Zur Sicherung eines einheitlichen Erscheinungsbildes werden für Doppelhaushälften eines 
Doppelhauses werden straßenseitig einheitliche Trauf-, Firsthöhen und Dachneigung 
vorgeschrieben. Gleichzeitig bietet die Festsetzung aber auch genügend individuellen 
Gestaltungsspielraum zum rückwärtigen Gartenbereich. 
Mit der Festsetzung zu den Einfriedungen, wonach nur Hecken als Einfriedung von 
Grundstücken entlang der öffentlichen Verkehrsfläche zulässig sind, wird ein homogenes 
Siedlungsbild sichergestellt und das Ort~bild geschützt. 
Das Ortsbild wird neben den Gebäuden wesentlich durch die Gestalt und die Ausmaße des 
öffentlichen Straßenraumes bestimmt. Dabei besitzen insbesondere die straßenseitigen 
Einfriedungen der Grundstücke eine besondere Bedeutung für die Ausprägung des 
Straßenraumes und damit für das Straßenbild. Massive, also blickdichte und in ihrer Wirkung 
starre, geschlossene, bauliche Abgrenzungen, treten städtebaulich gewichtiger in 
Erscheinung als Hecken, die von ihrer Struktur her keine starren baulichen Anlagen sind. 
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6. Verkehrliehe Erschließung 

6.1 Erschließungskonzept 
Ausgehend von der Pommernstraße führt ~m Osten des Plangebietes eine Planstraße zur 
südlichen Plangebietsgrenze und greift somit die Trasse des derzeitigen Weges auf. Die 
Planstraße wird somit zukünftig die Erschließungsfunktion sowohl für die Turnha lle I 
Grundschule als auch die östlich gelegenen Tennisplätze wahrnehmen. Des Weiteren so llen 
die geplanten Mehrfamilienhäuser über die Planstraße erschlossen werden. Gleichz:eitig 
wahrt die geplante Straßenführung die Möglichkeit einer künftigen Erweiterung des 
Baugebietes nach Osten Richtung "Mariapark". 

Auf Höhe der Abzweigung "Pützweg" ist eine Wendeanlage vorgesehen, die insbesondere 
den Eitern dienen soll, die ihre Kinder mit dem PKW zur Schule bringen bzw. abholen Mit 
dieser Maßnahme soll speziell zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Optimierung der 
Verkehrsabläufe zu den Schulstoßzeiten ein risikoarmes Wenden ohne Rückwärtsfahren 
ermöglicht werden. 
Ferner ist es beabsichtigt parallel zur Planstraße (östlich hiervon) einen Fußweg bis :zum 
Vorplatz der Turnhalle führen, der vor allem als fußläufige Verbindung für Schulkinder sein 
soll, die mit dem Schulbus an der Pommernstraße ankommen. Durch die räuml iche 
Trennung der einzelnen Verkehrsteilnehmer (PKW I Fußgänger) wird eine zusätzl iche 
Sicherheit gewährleistet, die vor dem Hintergrund der Infrastruktureinrichtungen südlich des 
Plangebietes als angezeigt ist. 

Von der "Liegnitzer Straße" abgehend führt ein Fußweg Richtung Grundschule I Turnhalle, 
so dass eine direkte fußläufige Verbindung zu den südlich des Plangebietes gelegenen 
Infrastruktureinrichtungen gewährleistet wird, die insbesondere von Kindern aus der Siedlung 

·als "Schulweg" genutzt werden kann. 

6.2 Stellplätze 
Die Stellplätze für das Mehrfamilienwohnen I Generationenwohnen werden größtenteils in 
Form einer Stellplatzanlage realisiert, deren Zufahrt über die Pommernstraße erfolgt. Da die 
Stellplatzanlage im rückwärtigen Bereich der Wohngebäude angeordnet ist, verbinden 
Fußwege die Stellplatzanlage mit dem geplanten Wohnhof, so dass eine direkte Verbindung 
zwischen Wohnung und Stellplatz sichergestellt ist. Im öffentlichen Straßenraum der 
Planstraße werden weitere Stellplätze auch mit Blick auf den Stellplatzbedarf der 
Grundschule bzw. der Turnhalle bei etwaigen Sportveranstaltungen vorgesehen 

7. Entwässerung 
Die Entwässerung innerhalb des Plangebietes erfolgt über das vorhandene öffentliche 
Mischwasserkanalsystem. Das Mischwasser wird der Kläranlage zugeführt und dort nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik gereinigt. 

Da hier eine Umnutzung eines bereits vor 1996 erschlossenen Standortes stattfindet, findet 
der § 51 a LWG, der eine Versickerung von Niederschlagswasser vorschreibt, keine 
Anwendung . 

Des Weiteren zeigt die folgende Gegenüberstellung, dass die Realisierung des 



Bebauungsplanes Nr. 336 eine geringere Flächenversiegelung von ca. 231m2 verursacht als 
die ehemalige Schulnutzung an Flächenversiegelung in Anspruch genommen hat. Darraus 
folgt, dass zukünftig geringere Wassermengen dem öffentlichen Kanalsystem zuge-führt 
werden und die Entwässerung des Plangebietes somit zu keiner hydraulischen Überlas.tung 
des Kanals führt. 

Flächen bi Ia nz 
FlächenversiegeJung FlächenversiegeJung 

"Schulnutzung" Bebauunasolan Nr. 336 
Ehemalige Gebäude inklusive -2.160 m2 

Versiegelung WA 1 und WA 2 
-4.521m2 

bestehendem 
Hausmeistergebäude (gemäß 

(maximal zulässige Versiegelung 

alter Katasterkarte) 
gemäß textl. Festsetzungen) 

Schulhof, Zuwegungen, -2.555 m2 Verkehrsflächen (inkl. besondere -1.608m 2 

Treppenanalgen (gemäß Verkehrsflächen) 
Abrissantraq) 
Erschließungsfläche (gemäß -2.325 m2 Gemeinbedarfsflächen -680 m2 

Vermessungsgrundlage) 

Gesamt -7.040 m2 Gesamt 6.809m2 

8. Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

Da der Bebauung$plan Nr.336 - Pommernstraße - im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13a BauGB aufgestellt wird, gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB, als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Des Weiteren verfolgt der Bebauungsplan 
Nr. 336 das Ziel einen ehemaligen Schulstandort für Wohnbebauung wieder nutzbar zu 
machen. Damit wird die zusätzliche Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich 
vermieden, was dem Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung entspricht. Eine Eingriffs
und Ausgleichsbilanzierung sowie ein Umweltbericht sind daher nicht erforderlich. 

9. Artenschutz 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Vorprüfung der Artenschutzprüfung 
(Stufe I) erfolgt (BFU-Umweltplanung; Januar 2015). Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis, 
dass durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 336 keine planungsrelevanten Arten 
beeinträchtigt werden und somit keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG greifen. 
Allerdings verweist die Vorprüfung darauf, dass vor den Rückbaumaßnahmen der 
Schulgebäude eine Artenschutzprüfung der Stufe II durchzuführen ist, bei der, durch eine 
Begehung der Gebäude, insbesondere nach Spuren von Vorkommen von Fledermäusen zu 
suchen ist. 
Der Rückbau des Gebäudekomplexes "Gerhard-Hauptmann-Schule" ist durch das Büro 
"Raskin - Umweltplanung und -Beratung GbR" im Hinblick auf Artenschutzbelange begleitet 
worden. Das Gutachten vom 09.03.2015 ergibt, das die zwei Fledermausarten 

• Braunes Langohr (Piecotus auritus) 
• Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
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den Gebäudekomplex als· potentielles Quartier nutzen können. Weitere planungsrele~.rante 

Arten sind vom Rückbau und damit einhergehendem Verlust von potentiellen Quarti eren 
nicht betroffen. 
Um durch den Rückbau ausgelöste Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
vermeiden , sind die im Gutachten unter Kapitel 8 vorgeschlagenen MaßnahmenJ für 
Ausweich- und Ersatzquartiere umgesetzt worden . 
Der Rückbau ist mittlerweile vollständig abgeschlossen und die Fläche ist zu rzeit 
brachliegend. Bis auf wenige solitäre Baumstandorte an der Pommernstraße ist die Fläche, 
insbesondere durch die Rückbaumaßnahmen, sehr stark anthropogen überformt und kommt 
somit nicht als Lebensraum für planungsrelevante Arten in Betracht. 

10. Flächenbilanz 

Flächen BP 336 

Allgemeines Wohngebiet (WA 1') 

Allgemeines Wohngebiet (WA 2) 

Verkehrsfl~chen 

Besondere Verkehrsfl~chen 

Gemeinbedarfsfl~chen 

Grünfl~chen 

Summe 

Alsdorf, den 19.04.2016 
Im Auftrag 

S. Mesenholl 

Fläche in 
in m2 Prozent 

-5.042 48% 

- 2.947 28% 

-1 .553 15% 

-72 1% 

-680 6% 

-173 2% 

-10.467 100% 
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BEBAUUNGSPLAN  NR. 336 – POMMERNSTRASSE 
Anregungen aus der ersten Offenlage 

Schreiben vom 05.04.2016 

	
Nr. Einwender  Art der Anregung 

 Träger öffentlicher Belange Schreiben vom Anregungen/Bedenken/Hinweise 

1 Bezirksregierung Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau und Energie in 
NRW 

21.03.2016 Keine grundsätzlichen Bedenken. 

Hinweis: Der Planbereich liegt über dem auf Steinkohle, Braunkohle und Eisenerz 
verliehenen Bergwerksfeld „Maria“ im Eigentum der EBV GmbH. Das Plangebiet liegt des 
Weiteren über dem auf Erdwärme erteilten Erlaubnisfeld „Honigmann“ sowie über dem auf 
Kohlenwasserstoff erteilten Erlaubnisfeld „Rheinland“. Mit Einwirkungen an der 
Tagesoberfläche aus bergbaulichen Gewinnungstätigkeiten ist nicht mehr zu rechnen. Es 
sollte berücksichtigt werden, dass durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an 
der Tagesoberfläche zu erwarten sind. Darüber hinaus ist das Plangebiet derzeit nicht von 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus und damit verbundenen 
Grundwasserabsenkungen betroffen. 

2 Polizeipräsidium Aachen 

KK44 Kommissariat Vorbeugung 
Städtebauliche Prävention 

16.03.2016 Keine grundsätzlichen Bedenken. 

Hinweis: Es werden verschiedenen Anregungen und Maßnahmen zur Kriminalprävention 
erläutert, die zur Förderung der subjektiven und objektiven Sicherheit führen. Des 
Weiteren wird auf das kostenlose Beratungsangebot durch die polizeilichen 
Beratungsstellen (Kriminalkommissariat Vorbeugung – KK 44) hingewiesen. 

3 Polizeipräsidium Aachen 

Direktion Verkehr  

29.02.2016 Keine grundsätzlichen Bedenken, wenn das Plangebiet unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften (StVO und RAST) an das öffentliche Straßennetz angebunden wird. 

4 EBV GmbH 21.03.2016 Keine grundsätzlichen Bedenken. 

Hinweis: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 336 – Pommernstraße liegt innerhalb der 
EBV-Berechtsame Steinkohle. Eine Kennzeichnung nach § 9 (5) 2 ist nicht erforderlich. 

5 LVR  

Dezernat Finanz- und 
Immobilienmanagement 

07.03.2016 Keine grundsätzlichen Bedenken.  

Hinweis: Die Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und 
nicht für das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn. Deshalb wird darum gebeten, deren 
Stellungnahmen gesondert einzuholen. 

Anlage 7
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BEBAUUNGSPLAN  NR. 336 – POMMERNSTRASSE 
Anregungen aus der ersten Offenlage 

Schreiben vom 05.04.2016 

Nr. Einwender Art der Anregung 

Träger öffentlicher Belange Schreiben vom Anregungen/Bedenken/Hinweise 

6 Wasserverband Eifel-Rur 30.03.2016 Keine Anregungen/Bedenken 

7 Städteregion Aachen  29.03.2016 Keine Anregungen/Bedenken 

→ Bitte um Zusendung Artenschutz-Untersuchung an die Untere Landschaftsbehörde. 

8 Erft Verband 11.03.2016 Keine Anregungen/Bedenken 

9 Westnetz GmbH 04.03.2016 Keine Anregungen/Bedenken 

→ 110-kV-Hochspannungsleitungen in Planbereich nicht vorhanden/nicht in Planung 

10 Thyssengas GmbH 01.03.2016 Keine Anregungen/Bedenken 

→ Neuverlegungen Gasfernleitungen nicht vorgesehen 

11 Westnetz GmbH 24.02.2016 Keine Anregungen/Bedenken 

→ 35-kV-Spannungsebene von Planung nicht berührt 
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